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Einleitung 

Anlaß zu der vorliegenden Arbeit gab der zunächst einmal ganz unvorein-
genommen begonnene Versuch, eine neu eingeführte öffentliche  Abgabe, die 
sogenannte Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau, auf ihre verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen. 

Schon bald stellte sich jedoch heraus, daß, von materiell-rechtlichen Proble-
men ganz abgesehen, nicht einmal die begriffliche  Einordnung unter das heute 
gängige Schema der Steuern, Gebühren, Beiträge und Sonderabgaben ohne 
erhebliche Schwierigkeiten gelingen wollte und damit das Unterfangen bereits an 
Kompetenzfragen (Art. 105 ff.  GG) zu scheitern drohte. In dieser Hinsicht 
ergeht es der Fehlbelegungsabgabe wohl nicht anders als ihren diversen Vorgän-
gern im Sonderabgabenspektrum. 

Mit guten Gründen wird in Rechtsprechung und Literatur die Zuordnung zu 
fast jeder der vier Abgabenformen vertreten. Angesichts der nahezu unüberseh-
baren Fülle an Literatur, die sich mit dem Recht der öffentlichen  Abgaben, spe-
ziell mit dem der Sonderabgaben, befaßt hat, muß diese Unsicherheit Erstaunen 
auslösen. Bis heute steht, obwohl die Wissenschaft fast jeder einzelnen Abgaben-
kategorie intensive Pflege und Aufmerksamkeit  angedeihen ließ, die Zusam-
mensetzung des rechtswissenschaftlichen Puzzles noch aus. Auch die aktuelle 
Sonderabgabenrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  hat keineswegs 
mehr Licht in das Dunkel gebracht. 

Die vorliegende Arbeit macht den Versuch, die eindeutige Qualifikation einer 
Abgabe zu ermöglichen. Die Rechtswissenschaft hat sich bislang nur isoliert mit 
verschiedenen Abgabeformen befaßt, vornehmlich mit den Steuern, dort vor 
allem mit dem Merkmal des Einnahmeerzielungszwecks nach § 1 RAO, mit den 
Gebühren und den Sonderabgaben. Die Beiträge wurden bislang eher vernach-
lässigt. Das zweite, negative Tatbestandsmerkmal des Steuerbegriffs,  die Unab-
hängigkeit von einer Gegenleistung, ist bislang nur im Rahmen von Spezial-
untersuchungen, die sich insbesondere mit den Gebühren befaßten, berührt 
worden, an einer umfassenden Betrachtung, die sich mit Inhalt und Reichweite 
dieses Kriteriums insgesamt auseinandersetzt, fehlt es bis dato. 

Die Dissertation wird sich daher dieses Merkmals in besonderer Weise anneh-
men und versuchen, seinen Gesamtumfang zu ermitteln und ihn in eine 
Beziehung zu den verschiedenen Abgabekategorien zu stellen. Auf diese Weise 
soll das Ziel erreicht werden, eine kompatible Begrifflichkeit  herzustellen, die die 
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eindeutige Zuordnung von Geldleistungspflichten in das Abgabenspektrum er-
laubt. Dieses Anliegen fußt nicht auf dem Formendenken einer rechthaberischen 
Begriffsjurisprudenz,  sondern ist angesichts der besonderen Stellung der bundes-
staatlichen Finanzverfassung eine unabweisbare Notwendigkeit. 

Die abschließende Einordnung der Fehlbelegungsabgabe wird die Praktika-
bilität der gefundenen Lösung erproben. 



Erster Teil 

Die Fehlsubventionierungsproblematik und 
die Versuche zu ihrer Lösung 

A. Die Problemstellung 

Die staatliche Förderung des Wohnungsbaus ist im II. Wohnungsbaugesetz1 

geregelt. Nach § 1 Abs. 2 II. WoBauG hat die Förderung des Wohnungsbaus das 
Ziel, „den Wohnungsmangel zu beseitigen und für weite Kreise der Bevölkerung 
breitgestreutes Eigentum zu schaffen.  Die Förderung soll eine ausreichende 
Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend den unter-
schiedlichen Wohnbedürfnissen ermöglichen und diese namentlich für diejeni-
gen Wohnungssuchenden sicherstellen, die hierzu selbst nicht in der Lage sind. 
In ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu fördern,  die die Entfaltung 
eines gesunden Familienlebens, namentlich für kinderreiche Familien, gewähr-
leisten. 

Die Förderung des Wohnungsbaus soll überwiegend der Bildung von Einzel-
eigentum (Familienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen) dienen. 
Zur Schaffung  von Einzeleigentum und Dauerwohnbesitz sollen Spanville und 
Bereitschaft  zur Selbsthilfe angeregt werden." 

Dabei wird unterschieden nach dem öffentlich  und dem nichtöffentlich  geför-
derten sozialen Wohnungsbau. Beide Arten der Förderung unterscheiden sich 
vornehmlich nach ihrer Zweckbestimmung: Mit öffentlichen  Mitteln werden 
Wohnungen gefördert,  die, von geringfügigen Ausnahmen abgesehen2, Woh-
nungssuchenden mit geringem Einkommen zur Verfügung stehen sollen (§ 25 II. 
WoBauG), während als nichtöffentliche  Mittel die in § 6 Abs. 2 II. WoBauG 
aufgezählten Mittel gelten, insbesondere die nach dem Lastenausgleichsgesetz 
als Eingliederungsdarlehen bestimmten Mittel des Ausgleichsfonds oder mit 
einer ähnlichen Zweckbestimmung in öffentlichen  Haushalten ausgewiesene 
Mittel, Wohnungsbauprämien, Wohnungsfürsorgemittel  für Angehörige des 
öffentlichen  Dienstes etc. Nichtöffentliche  Mittel sind nach ihrer Zweckbestim-
mung also überwiegend nicht an Einkommensgrenzen gebunden. 

Das Schwergewicht des sozialen Wohnungsbaus liegt im Bereich des öffent-
lich geförderten  Wohnungsbaus. Der Personenkreis, der zum Bezug öffentlich 

1 i.d.F. v. 11.07.1985, BGBl I 1284. 
2 Vgl. Kornemann,  Fehlsubventionierungen, S. 79-84. 




